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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgenossischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
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B. Entscheide kantonaler Behorden.

19. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Der Anspruch auf Verwandtenunter-
stiitzung besteht auch dann, wenn der Berechtigte durch eigenes Verschulden in eine
Notlage geraten ist; eine Notlage und ein Unterstitzungsanspruch liegen jedoch
nicht vor, wenn der Bediirftige bei gutem Willen in der Lage wire, sich selbst durch-
zubringen, dies aber boswillig micht tut. — Der Verwandtenbeitrag ist derart zu
bemessen, daf die Auslagen der Armenbehirde ungefihr gedeckt werden, vorausge-
setzt, daf3 solche Leistungen dem Pflichtigen zugemutet werden konmen. — Die
Hilfsbediirftigkeit ist eine Voraussetzung des Verwandtenbeitragsanspruches, und
tiber thr Bestehen ist ein Urteil zu fallen.

Durch Entscheid vom 27. Juni 1941 hat der Regierungsstatthalter von B.
verfiigt, E. A. B., geboren 1913, Girtner in B. habe fiir seinen zeitweise unter-
stiitzten Vater J.B. der Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt B. einen
Verwandtenbeitrag von Fr. 30.— im Monat zu bezahlen, zahlbar in den Monaten,
da der Vater seinen Unterhalt nicht verdienen kann und der Hilfe bedarf. Dieser
Entscheid ist von beiden Parteien an den Regierungsrat weitergezogen worden.
E. B. verlangt die Befreiung von Verwandtenbeitrigen, da sein Vater unter-
stiitzungsunwiirdig sei. Die Armenbehérde B. verlangt, B. sei in Abénderung des
Entscheides des Regierungsstatthalters zu verpflichten, ab 30. April 1941 einen
monatlichen Verwandtenbeitrag von Fr. 20.— bedingungslos zu leisten.

Der Regierungsrat zieht in Erwigung:

1. Die Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt B. hat den B., geboren 1879,
Maler, wohnhaft in B. durch Spenden unterstiitzt, meist durch Gutsprachen fiir
Mietzins oder Spezereien. Im Jahr 1941 betragen diese Auslagen bis zum 17. Juli
1941 Fr. 158.85. Laut Polizeibericht und Angaben des Vormundes verdient
B. vom Friithjahr bis zum Herbst seinen Lebensunterhalt durch gelegentliche
Malerarbeiten selber. Da er jedoch ein chronischer Alkoholiker ist, der immer
wieder riickfillig wird, kann er nicht regelmiBig bei einem Meister arbeiten, so
daB er von Zeit zu Zeit, besonders im Winter, der Unterstiitzung bedarf. Ein
Auszug aus dem Strafenregister vermittelt ein ziemlich triibes Bild vom Lebens-
wandel des B. Seit 1937 ist er siebenmal wegen Skandals, Argernisses, liederlichen
Lebenswandels, Nachtlirms und Diebstahls verurteilt und aulerdem wegen
Trunksucht und Liederlichkeit verwarnt worden. Seine Unterstiitzungsbediirftig-
keit ist somit eine selbstverschuldete. Der Anspruch auf Verwandtenunterstiitzung
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besteht aber selbst dann, wenn jemand durch eigenes Verschulden in seine Not-
lage geraten ist. Nur wenn B. bei gutem Willen in der Lage wire, sich selbst
durchzubringen, dies aber boswillig nicht tun wollte, lige keine wirkliche Notlage
vor und wire kein Unterstiitzungsanspruch gegeben (BGE 62 II 14). Das trifft
bei Vater B. trotz seinem Strafregister nicht zu. Eine Absicht, seine Verwandten
auszuniitzen ist ebensowenig nachzuweisen wie eine Arbeitsscheu. B. ist heute
ein alter, alkoholkranker Mann, der wegen seiner Trunksucht und deren Folgen
zeitweise unterstiitzungsbediirftig wird. DaBl dieser Alkoholismus selbst ver-
schuldet ist, bleibt ohne EinfluB auf den Unterstiitzungsanspruch. Jedenfalls
haben die Behérden und Vormiinder alles getan, um den B. zur Arbeit anzu-
halten und seine Trunksucht zu bekdmpfen. Bei einer Anstaltsversorgung wiren
die Unterstiitzungsauslagen jedenfalls wesentlich héher gewesen. Die Unter-
stiitzungsbediirftigkeit des B. mull somit bejaht werden. DaB} er tatsachlich von
der unterstiitzungspflichtigen sozialen Fiirsorge der Stadt B. unterstiitzt worden
ist, wird nicht bestritten.

2. Die unterstiitzende Armenbehdrde darf von den beitragspflichtigen Ver-
wandten soviel fordern als die Unterstiitzungen betragen. Wie hoch die Unter-
stiitzungen kiinftig sein werden, steht nicht immer fest. Somit ist der Verwandten-
beitrag so zu bemessen, daf die Auslagen der Armenbehorde ungefihr gedeckt
werden, vorausgesetzt dal solche Beitrage den Verwandten zugemutet werden
konnen. Ubersteigen die Auslagen der Armenbehérde die Verwandtenbeitrige
wegen einer Verianderung der Verhiltnisse, so kann die Armenbehérde eine Neu-
festsetzung verlangen; im umgekehrten Fall ist es selbstverstdndlich, daB die
Armenbehérde nicht mehr an Verwandtenbeitrigen bezieht als ihre Unterstiit-
zungsauslagen ausmachen. Fiir B. werden die Unterstiitzungsauslagen bei der
Art der bisherigen Unterstiitzung Fr. 300.— im Jahr nicht ibersteigen, so daf3
heute dieser Betrag als Basis fiir die Berechnung der Verwandtenbeitrige dienen
kann.

3. Fiir den Betrag von Fr. 300.— im Jahr sind die Kinder des Bediirftigen
zu gleichen Teilen beitragspflichtig. Bei Leistungsunfihigkeit eines Teils der
Kinder vergroBert sich der Anteil der andern entsprechend. Der Bediirftige hat
9 Kinder, von denen aber, wie die soziale Fiirsorge der Stadt B. glaubhaft macht,
gegenwirtig nur zwei verwandtenbeitragsfahig sind, namlich F. B., geboren 1918,
in Th. und E. A. B, geboren 1913, Gértner. F. B. leistet Fr. 5.— im Monat oder
Fr. 60.— im Jahr, so daB bei einer Unterstiitzung von Fr. 300.— im Jahr Fr. 240.-
oder Fr. 20.— im Monat ungedeckt bleiben, die — unter Vorbehalt der Anderung
der Verhialtnisse — durch E. A. B. geleistet werden miissen, falls er dazu in der
Lage ist.

4. E. A. B. bezieht als Géartner nebst Kost und Logis einen Barlohn von
Fr. 100.— im Monat. Davon kommen 2 %, fiir die Lohnausgleichskasse und Fr. 1.50
fiir die Besorgung der Wasche in Abzug. Da die Beitragspflicht zwischen Vater
und Sohn eine weitgehende ist, hat E. A. B auch dann einen Beitrag zu leisten,
wenn er sich in seiner Lebenshaltung wesentlich einschrinken muf}. Bei einem
Beitrag von Fr. 20.— im Monat ist diese Einschrinkung fiir E. A. B., der ledig
ist, durchaus ertriaglich. Somit ist ein Verwandtenbeitrag von Fr. 20.— im Monat,
den E. A. B. fiir seinen Vater zu entrichten hat, durchaus angemessen und sein
Rekurs als unbegriindet abzuweisen.

5. Die soziale Fiirsorge der Stadt B. verlangt ihrerseits eine Abinderung des
Dispositivs des erstinstanzlichen Entscheides. In der Tat entspricht der Urteils-
tenor des erstinstanzlichen Entscheides keineswegs den gesetzlichen Vorschriften.
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Die Urteilsformel soll eine Entscheidung des Rechtsstreites enthalten, darf also
keinesfalls bedingt lauten, weil sonst das Urteil gar nicht vollzogen werden kann
(vergl. Leuch, ZPO Art. 204, Note 3). Die Vorinstanz hat einen Unterhaltsbeitrag
festgesetzt, ,,zahlbar in den Monaten da der Vater seinen Unterhalt nicht ver-
dienen kann und der Hilfe bedarf‘. Aber gerade die Frage der Hilfsbediirftigkeit
war zu entscheiden. Sie durfte nicht im Dispositiv offen gelassen und neuer
Entscheidung unterstellt werden. Denn die Hilfsbediirftigkeit ist eine Voraus-
setzung des Verwandtenbeitragsanspruchs. Ob sie besteht oder nicht, dariiber
ist ein Urteil zu fillen. Einem Entscheid, wie ihn hier die Vorinstanz ausgeféllt
hat, kann gar keine Rechtskraft zukommen, ganz abgesehen davon, dafBl der
Beginn der Leistungspflicht nicht festgesetzt und der ProzeB iiberhaupt in un-
geniigender Weise instruiert worden ist. Dem Begehren der Direktion der sozialen
Firsorge der Stadt B. ist daher stattzugeben. Da der Pflichtige am 30. April 1941
zur Beitragsleistung aufgefordert worden ist, wird der Verwandtenbeitrag zahlbar

am 1. Mai 1941. Die Verfahrenskosten werden dem unterliegenden Rekurrenten
E. A. B. auferlegt.

6. Aus diesen Griinden wird, in Abianderung des erstinstanzlichen Entscheides,
gemidl Art. 328, 329 ZGB, §16 ANG und Art. 31, 39 f. VRPG

erkannt:

1. E. A. B. wird verurteilt, der Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt B.
fiir seinen Vater J. B. monatliche Verwandtenbeitrige im Betrage von Fr. 20.—
zu entrichten, zahlbar zu Beginn jedes Monats ab 1. Mai 1941.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 5. August 1941).

20. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Abweisung eines Gesuches um Erlaf

des Unterstiitzungsbeitrages, weil sich dze Verkdltnisse nicht oder micht wesentlich
verd@ndert haben.

Mit Entscheid vom 18. April 1941 hat der Regierungsrat den von E. B. in
B. fiir seinen Vater R. B., geb. 1869, zu leistenden Verwandtenbeitrag festgesetzt
auf Fr.20.— monatlich, zahlbar ab 1. Mirz 1941.

Am 31. Juli 1941 stellte E.B. ein Gesuch um ErlaB dieses Beitrages wegen
verinderter Verhéltnisse. Mit Verfiigung vom 15. August 1941 hat der Regierungs-
statthalter von B. dieses Gesuch als unbegriindet abgewiesen, worauf E. B.
innert niitzlicher Frist den Rekurs erklirte,

Der Regierungsrat entnimmt den Akten und zieht in Erwigung:

E. B. begriindet sein Begehren damit, daB seine Frau seit dem 7. Juli nicht
mehr arbeiten konne, weil ihr wegen Mangel an Rohstoffen und Exportméglich-
keiten gekiindet worden sei. Die édlteste Tochter habe sich nun verheiratet und
die jiingere befinde sich in einer Anfangsstelle in L. Mit Fr. 140.— bis 150.— Ver-
dienst in 14 Tagen sei er nicht mehr in der Lage, den obenerwihnten Verwandten-
beitrag weiter leisten zu kénnen.

Wie der Regierungsstatthalter von B. richtig erwiahnt, ist der Haushalt des
E. B. durch den Wegzug der beiden Téchter wesentlich entlastet worden, da
diese nichts oder fast nichts eingebracht haben, aber beim Vater Kost und Logis
hatten. Damit wird der Verdienstausfall der Frau, der méglicherweise nur vor-
iibergehend ist, ganz oder wenigstens zum griofiten Teil wieder kompensiert. Die
Verhiltnisse des Gesuchstellers haben sich daher nicht oder wenigstens nicht we-
sentlich verschlechtert, da sein personlicher Verdienst in der Hauptsache gleich-
geblieben ist. Die Teuerung wird zum Teil durch Teuerungszulagen ausgeglichen.
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Anderseits spiirt diese der alte Vater in weit gréBerem Mafle, da er kein Mehrein-
kommen hat. Umsomehr ist es Pflicht des Sohnes, ihm iiber diese schwierige Zeit
nach Kriften hinwegzuhelfen. Seine Schwester leistet dadurch, daB sie dem Vater
Kost und Logis gewahrt und dafiir nur Fr. 40.— monatlich erhilt, bedeutend
mehr als der Rekurrent. Es fehlt diesem offensichtlich an gutem Willen. Im Ver-
héltnis zwischen Eltern und Kindern ist aber die Beitragspflicht eine strenge und
mull auch dann erfiillt werden, wenn der Pflichtige durch den ihm zugemuteten
Beitrag gezwungen wird, seine Lebenshaltung in ertraglichem MaBe einzuschrinken.

Aus diesen Griinden wird erkannt:

Der Entscheid des Regierungsstatthalters von B. vom 15. August 1941 wird
bestétigt. (Entscheid des Regierungsrates des Kts. Bern vom 19. September 1941.)

21. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Guinstige Verhdltnisse im Sinn von
Art. 329, Abs. 2 ZG B liegen vor, wenn der Pflichtige den ihm zugemuteten Beitrag
leisten kann, ohne sich dadurch in seiner Lebenshaltung wesentlich einschrinken zu
missen.

Mit Entscheid vom 30. Juli 1941 hat der Regierungsstatthalter von F. ein
Begehren der Direktion der sozialen Fiirsorge B., es sei J. S., Landwirt in Z. zu
einem Verwandtenbeitrag von Fr.8.— monatlich fiir seine auf dem Etat der
dauernd Unterstiitzten der Gemeinde B. stehende Schwester Frau E. S. zu ver-
pflichten, als unbegriindet abgewiesen, weil nicht giinstige Verhéltnisse im Sinne
von Art. 329, Abs. II ZGB vorliegen.

Gegen diesen Entscheid hat die Direktion der sozialen Fiirsorge B. rechtzeitig
den Rekurs erkléart.

Der Regierungsrat entnimmt den Akten und zieht in Erwdgung :

Giinstige Verhiltnisse im Sinne von Art. 329, Abs. II ZGB werden nach
konstanter Praxis immer dann angenommen, wenn der Pflichtige den ihm zuge-
muteten Beitrag leisten kann, ohne sich dadurch in seiner Lebenshaltung wesent-
lich einschrinken zu miissen. Dabei ist auch die Héhe der bisherigen und der
weiterhin fiir den Berechtigten notwendigen Unterstiitzung zu beriicksichtigen.

J. 8. ist Landwirt und besitzt ein Heimwesen im Grundsteuerschatzungs-
werte von Fr. 47 640.—, wovon Fr. 4320.— steuerfrei sind. Die hypothekarische
Belastung betrigt Fr. 29 900.—. Der Ertragswert des 14 Jucharten Land und
60 Aren Wald umfassenden Heimwesens ist aber auf nur Fr. 27 350.— geschitzt
worden. Weiteres Vermdégen konnte nicht nachgewiesen werden. Die 4 Kinder
sind erwachsen und mit Ausnahme des jiingsten Sohnes, der dem Vater hilft,
aber keinen Lohn bezieht, auswarts.

Schulden bestehen nachgewiesenermaflen bei Genossenschaften, beim Miiller
und Wagner im Betrage von mehreren hundert Franken. Diesen gegeniiber steht
aber der Wert der gelieferten Waren. Das Haus ist alt und erfordert daher auch
vermehrte Auslagen fiir Reparaturen.

Trotzdem kann J. S. nach Ansicht des Gemeinderates von Z., der die értlichen
Verhiltnisse am besten kennt, fiir seine versorgte Schwester, die bereits mit mehr
als Fr. 7000.— unterstiitzt werden mufite, Fr. 5.— monatlich leisten, ohne sich
dadurch in seiner Lebenshaltung wesentlich einschrinken zu miissen. Dies na-
mentlich im Hinblick darauf, dafl er fiir keine Kinder mehr sorgen muB und an
seinem jiingsten Sohne eine gute und billige Arbeitskraft hat. Zudem kénnen die
landwirtschaftlichen Produkte nun wieder gut und zu besseren Preisen abgesetzt
werden.
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Aus diesen Griinden wird erkannt:

In Abidnderung des erstinstanzlichen Entscheides wird der Beitrag, den J. S.
fiir seine Schwester zu bezahlen hat, festgesetzt auf Fr. 5.— monatlich, zahlbar
ab 1. Juli 1941 an die Direktion der sozialen Fiirsorge B.

(Entscheid des Regierungsrates des Kts. Bern vom 16. September 1941.)

C. Entscheide des Bundesgerichtes

22. Konkordat betreffend die wohnortliche Unterstiitzung. Nur der Wohnsitz-
kanton, nicht auch der Unterstiitzungsbediirftige, kann Einsprache erheben, wenn
im Sinne von Art. 14 des Konkordates der Heimruf erfolgt; wegen mangelnder
Legitimation kann daher auf einen staatsrechtlichen Rekurs des Unterstiitzten,
soweil eine Verletzung des Konkordates geltend gemacht wird, nicht eimgetreten
werden. — Sobald gestiitzt auf den Heimruf der Niederlassungskanton die Heim-
schaffung beschlief3t, steht dem Unierstiitzten wegen Verletzung der Niederlassungs-
freiheit der Weg der staatsrechtlichen Beschwerde offen.

A. Die in H. (Kanton Schaffhausen) heimatberechtigte und seit mehreren
Jahren in Basel wohnhafte Familie S. wird seit einiger Zeit gemé dem Konkordat
vom 16. Juni 1937 unterstiitzt.

Am 22. April 1941 beschloB der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen:
,,S. wird samt Frau und Kindern im Sinne von Art. 14 des Konkordates iiber
die wohnértliche Unterstiitzung heimgerufen.” Eine Abschrift dieses Beschlusses
wurde am 20. Mai 1941 dem Anwalt des S. zugestellt.

B. Am 19. Juni 1941 hat S. beim Bundesgericht einen staatsrechtlichen
Rekurs ,,wegen Verletzung der Artikel 13 und 14 des Konkordates betreffend
wohnortliche Unterstiitzung’“ eingereicht, mit dem Antrag: der beschlossene
Heimruf sei aufzuheben oder eventuell auf die Frau und die bei ihr lebenden
zwei Kinder zu beschrinken,

In Erwdgung :

1. Der Rekurrent beschwert sich wegen Verletzung der in den Art. 13 und 14
des Konkordates betreffend wohnértliche Unterstiitzung aufgestellten Vor-
schriften iiber die Heimschaffung und den Heimruf unterstiitzungsbediirftiger
Niedergelassener. Doch hat das Konkordat durch die Aufstellung dieser Vor-
schriften nur dem einen Kanton gegeniiber dem andern, nicht aber dem unter-
stiitzungsbediirftigen Biirger gegeniiber dem Wohn- oder dem Heimatkanton
Rechte eingerdumt. Dies gilt speziell auch in Bezug auf Art. 14 des Konkordates,
der im vorliegenden Falle allein in Betracht fallen kann, da sich der Rekurs aus-
schlieBlich gegen eine Verfiigung des Heimatkantons, einen Heimruf, richtet.
Dieser Artikel gibt dem Heimatkanton unter Umstdnden gegeniiber dem Wohn-
sitzkanton einen Anspruch auf Heimruf Unterstiitzungsbediirftiger, d.h. ein
Recht auf Ablehnung weiterer Unterstiitzungsleistungen nach auswirts. Es kann
daher auch nur der Wohnsitzkanton und nicht auch der unterstiitzungsbediirftige
Biirger Einsprache erheben, wenn der Heimruf erfolgt, ohne daB die Voraus-
setzungen vorliegen, an die er in Art. 14 des Konkordates gekniipft ist. Auf den
staatsrechtlichen Rekurs ist daher, soweit er eine Verletzung des Konkordates
betreffend wohnoértliche Unterstiitzung geltend macht, wegen mangelnder Legi-
timation des Rekurrenten nicht einzutreten (BGE 61 I S.196 ff.; 66 I S. 32;
nicht publizierte Entscheide des Bundesgerichtes i. S. Z. vom 29. Januar 1937,
S.5 und i. 8. U. vom 30. April 1937, S. 3 ff.).



	B. Entscheide kantonaler Behörden

